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Die Vorsorgevollmacht ist neben der Patienten-
verfügung eines der zentralen Bestandteile der 
eigenen Vorsorgedokumente. Wenn Sie be-
stimmte Angelegenheiten aufgrund von Alter o-
der Krankheit nicht mehr selbst erledigen kön-
nen, sollte mit einer Vorsorgevollmacht eine 
Vertrauensperson benannt sein, die für Sie 
rechtlich verbindlich handeln kann. Denn mit 
dem Eintritt der Volljährigkeit besitzen Sie kei-
nen automatischen Vertreter mehr. Jeder Bür-
ger sollte daher unbedingt eine Vorsorgevoll-
macht besitzen, sonst droht u.U. ein teures und 
kompliziertes gerichtliches Betreuungsverfah-
ren.  
 

Form und Inhalt 
Es gibt keine vorgeschriebene Form der Vorsor-
gevollmacht, aber sie muss IMMER unterschrie-
ben sein! 

Generell sollte die Vorsorgevollmacht umfas-
send sein, damit eine gerichtlich veranlasste Be-
treuung vermieden wird. Grundsätzlich sollte 
sie insbesondere folgende Punkte beinhalten: 

 Gesundheitsfürsorge (Verbindung zur Pati-
entenverfügung) 

 Vermögensverwaltung 
 Erlaubnis zur Erteilung von Untervollmach-

ten 
 Klausel im Fall des Todes des Vollmachtge-

bers (über den Tod hinaus) 
 Aufenthaltsbestimmung 
 Entscheidung über freiheitsentziehende 

Maßnahmen (Medikamente, Bettgitter, 
Zimmer abschließen, geschlossene Abtei-
lung…) 

 Abbruchentscheidungen (lebensverlän-
gernde bzw. -verkürzende Maßnahmen) 
müssen EXTRA aufgeführt werden. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Wichtig zu wissen 
• Ohne Vollmacht kann keine andere Person 

für Sie handeln 

• Wenn in der Vollmacht NICHT über Grund-
besitz verfügt wird, reicht die eigene Unter-
schrift. Eine (notarielle) Beglaubigung der 
Unterschrift ist nicht notwendig, aber emp-
fohlen. 

• Die (notarielle) Beglaubigung ist ein MUSS, 
wenn auch über Grundbesitz (Grundstück, 
Wohnung, Haus…) Verfügungsgewalt (Ver-
kauf, Vermietung..) erteilt wird 

• Um handlungsfähig zu sein, muss jeder Be-
vollmächtigte die Vollmacht im Original vor-
legen 

• Banken erkennen meist nur eigene Voll-
machten an (bzw. Vollmachten mit beglau-
bigten Unterschriften) - unbedingt erkundi-
gen! 

 

Wen sollte ich benennen? 
Es liegt auf der Hand, dass als Bevollmächtigte 
nur Personen eingesetzt werden sollten, zu de-
nen ein besonderes Vertrauensverhältnis be-
steht. Denn der Bevollmächtigte ist eigenver-
antwortlich tätig und wird nicht durch das Ge-
richt überwacht. 
 Für den Fall, dass der Bevollmächtigte dau-

erhaft verhindert ist, unbedingt (eine) Er-
satzperson(en) benennen (nachrangig Be-
vollmächtigter) 

 Man kann sowohl nur einen Bevollmächtig-
ten haben oder aber mehrere, dann ist das 
Verhältnis untereinander zu regeln 

 

Inkrafttreten 
Eine Vollmacht tritt im Außenverhältnis sofort 
in Kraft. Im Innenverhältnis kann der Vollmacht-
geber mit dem Bevollmächtigten die Umstände 
festlegen, ab wann die Vollmacht gelten soll. 
 
 
 
 
 

VIVA TIPP 
• Die Vorsorgevollmacht ist unbedingt mit 

der Patientenverfügung zu kombinieren. 
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Das ist zwingend erforderlich, damit der Be-
vollmächtigte ermächtigt ist, auch gegen-
über Ärzten im Sinne des Vollmachtgebers 
zu handeln/entscheiden.  

• Notarielle Beurkundung ist nur in Sonder-
fällen erforderlich (Beleihung der Immobi-
lie) - ansonsten aber nicht nötig. Eine Be-
glaubigung der Unterschrift ist sinnvoll (in 
Hessen auch durch das Ortsgericht mög-
lich). 

• Hinterlegung/Registrierung bei einer zent-
ralen Hinterlegungsstelle ist ratsam (gegen 
Gebühr).  

 
Die Vorsorgevollmacht, die Sie beim geprüften 
Anbieter PatientenverfügungPlus erstellen, be-
inhaltet alle genannten Anforderungen.  


